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Grundsätze 
 
Anästhesie ist das Teamwork von Ärzten* und Pflegefachleuten, das von Fachärzten 
gemäss Standards der SGAR geleitet und verantwortet wird. Die Anästhesiefachärzte sind 
zusammen mit den operativen Kollegen für eine umfassende und sichere perioperative 
Betreuung zuständig. Die Tätigkeit der Anästhesieärzte unterscheidet sich in vielen Aspekten 
von derjenigen der operativ tätigen Kollegen. 
 
• Die anästhesiologische Betreuung beginnt mit der Risikoerfassung und Aufklärung, 

welche ambulant erfolgen können, und endet häufig erst Tage nach der Operation, nach 
Abschluss einer Intensivbehandlung oder nach einer speziellen Schmerztherapie.  

• Die Hauptaufgabe der verantwortlichen Anästhesiefachärzte ist es, die verschiedenen 
Arbeiten optimal im Team zu verteilen und zu beaufsichtigen. Jeder Patient soll seine 
individuell am besten geeignete Anästhesie, Schmerztherapie und falls nötig, 
intensivmedizinische Behandlung erhalten. Dabei hat der Patient mit der schwersten 
Erkrankung und dem höchsten Risiko Priorität. Diese Forderungen müssen jederzeit in 
nützlicher Frist erfüllt sein. 

• In Spitälern mit einem Weiterbildungsauftrag für Ärzte und Pflegefachleute bedarf es einer 
hierarchischen Struktur, um die genannten Anforderungen an Behandlungsqualität und 
Sicherheit zu gewährleisten. Da es hier dem verantwortlichen Facharzt nicht möglich ist, 
alle Patienten persönlich zu anästhesieren, muss diese Aufgabe an weitere 
Teammitglieder delegiert werden können. Die Supervision obliegt in jedem Fall einem 
Facharzt.  

 
 
Leistungserbringung und Honorare bei Anästhesien von zusatzversicherten Patienten 
 
Für die Geltendmachung von Honoraren bei Privat- oder Halbprivatpatienten werden die 
persönliche Leistungserbringung und die Verfügbarkeit von Anästhesie-Fachärzten 
vorausgesetzt. 
 
Die persönliche Leistungserbringung ist gekennzeichnet durch: 
 

• Festlegung des am besten geeigneten Anästhesieverfahrens. 
• Einleitung der Anästhesie mit Festlegung der Medikamentendosierung und 

Durchführung invasiver Massnahmen. Der Facharzt führt die wesentlichen und 
kritischen Schritte selbst durch oder ist in lehrender Funktion anwesend. 

• Überwachung und Betreuung während der Anästhesie. Der Facharzt ist entweder 
während des Eingriffes anwesend oder unmittelbar verfügbar. 

• Ausleitung der Anästhesie. Der Facharzt führt die wesentlichen und kritischen 
Schritte selbst durch oder ist in lehrender Funktion anwesend.  

• Der Facharzt ist für die postoperativen Verordnungen, die Übergabe an die 
nachfolgende Stelle (Aufwachsaal, Intensiv- oder Notfallstation) und für sonstige 
anästhesiebezogene postoperative Massnahmen verantwortlich. 

 
 
(* alle männlichen Bezeichnungen gelten sinngemäss auch für Frauen) 
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